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Prüfungslehrgang

Geprüfte/-r  
Industriefachwirt/-in

Förderung der Weiterbildung



Nutzen
 
Dieser Prüfungslehrgang erweitert ihr Kompetenzspektrum für den 
Einsatz in Industrieunternehmen unterschiedlicher Größen und 
Branchen. Er eröffnet Ihnen vielfältige, hervorragende Entwick-
lungsmöglichkeiten in allen Betriebsbereichen der Industrie. 
Erweiterte kaufmännische und betriebswirtschaftliche Kenntnisse, 
Einblick in rechtliche Zusammenhänge, vertieftes, auf die Industrie 
bezogenes Fachwissen in Verbindung mit beruflicher Erfahrung 
bilden die Basis für die Übernahme von Führungsaufgaben. 
 
 
Zielgruppe 
 
Diese berufliche Weiterbildung ist geeignet für Industriekaufleute 
und erfahrene Praktiker/-innen, die als Sachbearbeiter/-innen in 
verschiedenen Funktionen in Unternehmen der Industrie tätig 
sind. Aufstiegsbewusste Mitarbeiter/-innen können sich mit die-
sem Prüfungslehrgang gezielt weiterqualifizieren.
Für den Prüfungslehrgang „Gepr. Industriefachwirt/-in“ werden 
Grundkenntnisse der Buchführung vorausgesetzt. 
 

Zulassungsvoraussetzungen 
 
Zur Prüfung ist zuzulassen, wer Folgendes nachweist:  
 
1. Teil „Wirtschaftsbezogene Qualifikationen“: 
•  eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem  
 anerkannten kaufmännischen oder verwaltenden Aus- 
 bildungsberuf oder 
•  eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem  
 sonstigen dreijährigen Ausbildungsberuf und danach  
 mindestens 1 Jahr einschlägige Berufspraxis oder 
•  eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem anderen 
 anerkannten Ausbildungsberuf und danach mind. zweijährige 
 einschlägige Berufspraxis 
•  eine mindestens dreijährige einschlägige Berufspraxis. 

Geprüfte/-r 
Industriefachwirt/-in



2. Teil „Handlungsspezifische Qualifikationen“:
•  abgelegte Prüfung im 1. Teil und mindestens jeweils ein weiteres 
 Jahr einschlägige Berufspraxis. 
 
 
Inhalt 
 
Wirtschaftsbezogene Qualifikationen (WBQ) 
I.    Volks- und Betriebswirtschaft 
II.  Rechnungswesen 
III. Recht und Steuern 
IV. Unternehmensführung 
 
Handlungsspezifische Qualifikationen (HQ) 
I.    Finanzwirtschaft im Industrieunternehmen 
 •   Investition und Investitionsrechnung 
 •   Kosten- und Leistungsrechnung 
 •   Controlling 
II.  Produktionsprozesse 
 •   Produktionsplanung und -steuerung  
 •   Bedarfsermittlung 
 •   Beschaffungsmarkt und Einkauf 
III. Marketing und Vertrieb 
 •   Marketingplanung und -instrumente  
 •   Vertriebsmanagement 
 •   Internationale Geschäftsbeziehungen 
IV.  Wissens- und Transfermanagement 
 •   Betriebliche Organisation 
 •   Informations- und Wissensmanagement 
 •   Unternehmensentwicklung und Personalmanagement 
V.   Führung und Zusammenarbeit 
 •   Kommunikation und Kooperation 
 •   Mitarbeiterförderung 
 •   Ausbildung

ANMELDUNG
& BERATUNG



www.ihk-akademie-muenchen.de/industriefachwirt/

Förderung der Weiterbildung

Aufstiegs-BAföG
(Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz)  
Berufliche Aufsteiger/-innen können auf finanzielle Unterstützung 
bauen. Mit dem Aufstiegs-BAföG wird altersunabhängig eine 
passgenaue Förderung für den Aufstieg bis auf „Master-Niveau“ 
geleistet. Mit einem Aufstiegsfortbildungsabschluss wie Meister/-
in, Fachwirt/-in oder (Techn.) Betriebswirt/-in erhalten Sie eine 
Qualifikation auf dem Niveau eines Hochschulabschlusses. Das 
Aufstiegs-Bafög bezuschusst sowohl die Lehrgangskosten, als 
auch die Prüfungsgebühren. Für den verbleibenden Teil der 
Kosten kann ein zinsgünstiges Darlehen in Anspruch genommen 
werden. Bei bestandener Prüfung erfolgt ein Darlehenserlass. Das 
Aufstiegs-BAföG müssen Sie nicht zurückzahlen, da es sich dabei 
um einen Vollzuschuss handelt. Nähere  Informationen zur Höhe 
der aktuellen Zuschüsse und die Antragsformulare erhalten Sie bei 
den zuständigen Ämtern für Ausbildungsförderung Ihres Landrat-
samtes oder Ihrer kreisfreien Gemeinde.  
Weitere Informationen unter www.aufstiegs-bafoeg.de

Meisterbonus
Absolvent/-innen, die erfolgreich eine IHK-Fortbildungsprüfung 
absolviert haben bzw. absolvieren, erhalten in Bayern den 
Meisterbonus. Voraussetzung ist, dass der/die Absolvent/-in der 
Fortbildungsprüfung den Hauptwohnsitz oder Beschäftigungsort 
in Bayern hat. Die Prüfung muss auch im Freistaat abgelegt wer-
den/worden sein, sofern die Prüfung hier angeboten wird/wurde. 
Absolvent/-innen von IHK-Fortbildungsprüfungen werden von der 
IHK über den Meisterbonus informiert und bekommen auch von 
ihr das Geld ausbezahlt.  
Weitere Informationen unter www.stmwi.bayern.de/wirt-
schaft/ausbildung-beruf/meisterbonus/ 

Veranstalter 
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